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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1990

Norm

ArbVG §105

ArbVG §106

Rechtssatz

Strengt ein Arbeitnehmer einen Anfechtungsprozeß an, der allein bewirkt, daß er nicht vermittelbar ist, hat er es selbst

zu vertreten, daß sich die Realisation der (guten) Prognose nicht verwirklicht hat und eine Beeinträchtigung

wesentlicher Interessen nicht eingetreten ist.

Entscheidungstexte

9 ObA 67/90

Entscheidungstext OGH 25.04.1990 9 ObA 67/90

Veröff: SZ 63/68

8 ObA 61/98y

Entscheidungstext OGH 12.03.1998 8 ObA 61/98y

Auch

European Case Law Identifier (ECLI)
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